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& SACHVERHALT
M und F sind miteinander verheiratet und verfügen über ein Jahreshaushaltseinkommen von
100.000 EUR. F erwarb im Februar 2014 bei einem Stadtbummel eine Heimkinoanlage zum
Preis von 5.500 EUR, die M einige Tage später im Wohnzimmer installierte. Schon einige
Wochen später funktionierte der Projektor nicht mehr und F forderte den Verkäufer V zur
Reparatur auf. Als V nicht reagierte, setzte M dem V eine zweiwöchige Frist. Nach erfolglosem
Fristablauf baute M die Heimkinoanlage wieder ab, um sie zu V zurückzubringen und den
Kaufpreis zurückzuverlangen. Dabei stellte er fest, dass der Projektor aufgrund zu hoher
Hitzeentwicklung die wertvolle Stuckdecke im Wohnzimmer erheblich beschädigt hatte.

1. Nach Rücksprache mit einem befreundeten Anwalt verlangt M von V „Schadensersatz statt der
Leistung“. Zu Recht?

2. Bald stellt sich heraus, dass V insolvent und deshalb nicht zur Zahlung in der Lage ist. Deshalb
beschließt M, die Anlage an den Händler H für 500 EUR zu verkaufen; als H die Anlage abholen will, ist F
über das ihrer Meinung nach schlechte Geschäft empört. Kann H Übergabe und Übereignung der Anlage
von M verlangen?

& LÖSUNG

FRAGE 1: ANSPRUCH DES M GEGEN V AUF SCHADENSERSATZ STATT DER LEISTUNG
M könnte gegen V einen Schadensersatzanspruch statt der Leistung iHv 5.500 EUR aus
§§ 433, 437 Nr. 3, 280 I, III, 281 I 1 Alt. 2 BGB haben.

A. SCHULDVERHÄLTNIS

I. Vertragsschluss M – V
Dazu müsste zunächst ein Schuldverhältnis zwischen V und M bestehen. Es wurde zwar ein
Kaufvertrag, § 433 BGB, über die Heimkinoanlage geschlossen, dies jedoch zwischen V und F
und nicht zwischen V und M.

II. Vertretung des M durch F
M könnte jedoch durch F vertreten worden sein, § 164 I BGB. Dazu müsste F ihre Willens-
erklärung, die zum Abschluss des Kaufvertrages über die Heimkinoanlage geführt hat, im
Namen des M und mit entsprechender Vertretungsmacht abgegeben haben. F hat jedoch in
eigenem Namen gehandelt und damit keinen Vertrag als Stellvertreterin des M abgeschlossen.

Etwas anderes würde jedoch gelten, wenn es sich um ein „Geschäft für den, den es angeht“
handelt. Bei Bargeschäften des täglichen Lebens ist es nämlich für die Vertragsschließenden in
der Regel ohne Bedeutung, ob der andere Teil im eigenen oder fremden Namen handelt.
Deshalb ist die Offenlegung des Handelns für einen Dritten nach der ratio des Offenkundig-
keitsgrundsatzes in diesen Fällen nicht erforderlich und der Vertrag kommt ohne Weiteres
mit demjenigen zustande, den es angeht. Voraussetzung ist jedoch auch hier, dass der
Handelnde den Vertrag für einen anderen schließen möchte. Vorliegend wollte F aber gar
nicht für M handeln, sondern nur für sich selbst. Deswegen scheidet auch eine Verpflichtung
über das „Geschäft für den, den es angeht“ aus. Überdies lässt sich daran zweifeln, dass es
sich bei dem Kauf einer Heimkinoanlage für 5.500 EUR um ein Bargeschäft des täglichen
Lebens handelt.

III. Mitverpflichtung des M im Wege der Schlüsselgewalt, § 1357 BGB
Möglicherweise hat F ihren Mann M aber über § 1357 I BGB im Rahmen der Schlüsselgewalt
mitberechtigt und mitverpflichtet, sodass auch zwischen M und V ein Schuldverhältnis besteht.
Voraussetzung für eine derartige Mitverpflichtung und Mitberechtigung ist, dass zwischen F
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